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Auszug 

Neunte Verordnung 

über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt 

(Neunte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – 9. SARS-CoV-2-EindV).  

 

§ 11 

Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nrn.1, 2, 3 und 5 des Infektionsschutzgesetzes und 

Tagespflege 

 Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieser Verordnung sind sämtliche Kindertageseinrich-

tungen, Kindertagespflegestellen, öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft so-

wie Ferienlager. In Gemeinschaftseinrichtungen kann von den Regelungen nach § 1 Abs. 1 

Satz 2 Nrn. 1, 3 und Abs. 2 abgewichen werden, soweit der Betrieb der Gemeinschaftsein-

richtung oder die pädagogische Zielrichtung des Angebotes oder der Maßnahme dies erfor-

dern. Soweit möglich und zumutbar, sollen vorhandene Flächen im Außenbereich vorrangig 

genutzt werden. § 1 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(1) Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nrn.1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (Kin-

dertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen) sind geschlossen. Der Anspruch der 

Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten wird 

eingeschränkt. 

(2) Für den Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 entfällt die Präsenz-

pflicht für die Schuljahrgänge 1 bis 6 aller Schulformen und ab dem siebten Schuljahr-

gang an Förderschulen. Die Jahrgangstufen 7 bis 13 der übrigen allgemeinbildenden 

Schulen, der berufsbildenden Schulen, der Schulen für Gesundheitsberufe sowie der 

Pflegeschulen wechseln zwischen dem 16. Dezember 2020 und dem 10. Januar 2021 

vollständig in den Distanzunterricht.  

(3) Von der Schließungsverfügung nach Absatz 2 sind ausgenommen: 

1. alle Schülerinnen und Schüler mit speziellem sonderpädagogischem Förderbedarf 

sowie Kinder mit einem zusätzlichen Anspruch nach § 8 des Kinderförderungsgeset-

zes vom 5. März 2003 (GVBl. LSA S. 48), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 16. Januar 2020 (GVBl. LSA S. 2), die aus familiären Gründen auf eine Be-

treuung angewiesen sind, 

2. Kinder, die nach einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherstellung des Kin-

deswohls eine Kindertageseinrichtung zu besuchen haben, 
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3. Kinder und deren Sorgeberechtigte, die in die Eingewöhnungsphase in einer Kinder-

tageseinrichtung aufgenommen werden, soweit ein Anspruch auf Notbetreuung be-

stehen würde, 

4. die zur Wahrnehmung der notwendigen Bildungs- und Betreuungsaufgaben erforder-

lichen Beschäftigten der jeweiligen Gemeinschaftseinrichtungen und sonstige Be-

schäftigte zur Wahrnehmung dringend erforderlicher Dienstgeschäfte, sowie 

5. betreuungsbedürftige Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

oder behindert und auf Hilfe angewiesen sind, wenn ein Erziehungsberechtigter zur 

Gruppe der im Bereich der kritischen Infrastruktur tätigen, unentbehrlichen Schlüs-

selpersonen nach Absatz 5 gehört; diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine private 

Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler 

Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (z. B. Homeoffice) nicht gewährleistet werden 

kann. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte werden ermächtigt, Ausnahmen im Einzelfall oder 

durch Allgemeinverfügung insbesondere für Härtefälle zu erlassen. 

(4) Kritische Infrastruktur im Sinne von Absatz 4 Nr. 5 sind insbesondere die in den §§ 2 bis 

8 der BSI-Kritisverordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), geändert durch Artikel 1 

der Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I S. 1903), bestimmten Sektoren Energie, 

Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- 

und Versicherungswesen, Transport und Verkehr: 

1. die gesamte Infrastruktur zur medizinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeuti-

schen und pflegerischen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser 

Versorgung notwendigen Unternehmen (z. B. Pharmazeutische Industrie, Medizin-

produktehersteller, MDK, Krankenkassen) und Unterstützungsbereiche (z. B. Reini-

gung, Essensversorgung, Labore und Verwaltung), des Justiz-, Maßregel- und Ab-

schiebungshaftvollzugs, der Altenpflege, der ambulanten Pflegedienste, der Kinder- 

und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe auch soweit sie über die Bestimmung des Sek-

tors Gesundheit in § 6 der BSI-Kritisverordnung hinausgeht; 

2. Landesverteidigung (Bundeswehr), Parlament, Justiz (einschließlich Rechtsanwälte 

und Notare), Regierung und Verwaltung, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

(Polizei) einschließlich Agentur für Arbeit, Jobcenter, Arbeitgeberverbände und Ge-

werkschaften, Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucherschutzes, der 

Straßenmeistereien und Straßenbetriebe sowie Einrichtungen der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr [(freiwillige) Feuerwehr und Katastrophenschutz, Rettungsdienst], 

soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn unabkömmlich gestellt werden; 

3. notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge zur Sicherstellung der 

öffentlichen Infrastrukturen (Medien, Presse, Post- und Telekommunikationsdienste 
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(insbesondere Einrichtung zur Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze), Energie 

(z. B. Strom-, Wärme-, Gas- und Kraftstoffversorgung), Wasser, Finanzen- und Ver-

sicherungen (z. B. Bargeldversorgung, Sozialtransfers), ÖPNV, Schienenpersonen-

verkehr, Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes), der Landwirt-

schaft sowie der Versorgungseinrichtungen des Handels (Produktion, Groß- und 

Einzelhandel) jeweils einschließlich Zulieferung und Logistik; 

4. Personal von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung 

des Distanz- und Notbetriebs, alleinerziehende Berufstätige, Beratungspersonal der 

Schwangerschaftskonfliktberatung, des Frauen- und Kinderschutzes sowie sozialer 

Kriseninterventionseinrichtungen; 

5. Bestatter und Beschäftigte in den Krematorien. 

(5) Für die Notbetreuung ab dem 21. Dezember 2020 ist die Notwendigkeit einer außeror-

dentlichen Betreuung von Kindern der unentbehrlichen Schlüsselpersonen der betreffen-

den Gemeinschaftseinrichtung gegenüber durch schriftliche Bestätigung des jeweiligen 

Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten oder bei Selbständigen durch schriftliche Eigen-

auskunft nachzuweisen. In der Zeit vom 16. bis 20. Dezember 2020 ist weder ein Nach-

weis noch eine Versicherung der Notwendigkeit der Betreuung erforderlich. 

(6) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch für Tagespflegestellen. 

(7) Für die den Schulen angegliederten Wohnheime und Mensen gilt Absatz 3 entsprechend. 

Die zuständigen Gesundheitsbehörden werden ermächtigt, weitere Einschränkungen 

festzulegen. 

(8) Ferienlager sind geschlossen.  

(9) Außer in Bereichen, die ausschließlich dem pädagogischen, administrativen oder tech-

nischen Personal der Schule vorbehalten sind und in Büros zur Einzelnutzung innerhalb 

des Schulgebäudes und auf dem Schulgelände immer dort, wo der Abstand von 1,5 Me-

tern nicht eingehalten werden kann, ist von allen Personen, die sich dort aufhalten, eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. § 1 Abs. 2 und 3 bleibt unberührt.  

(10) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts gilt 

nicht für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 6, solange sie sich 

im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten. Im Schulsport besteht keine Pflicht 

zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

(11) Im Freien ist vorrangig der Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, um den 

Schülerinnen und Schülern eine Pause vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu 

ermöglichen. 

 


